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Frau Geyer
  2. Jan. 2006

Einführungsrundschreiben20062006

Thüringer Haushaltsbegleitgesetz 2006/2007

Änderung reise- und umzugskostenrechtlicher Vorschriften

Der Thüringer Landtag hat am 22. Dezember 2005 das Thüringer Haushaltsbegleitgesetz 2006/2007 verabschiedet. Das Gesetz wurde am 30. Dezember 2005 im Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen (GVBl. S. 446) verkündet. 

Mit dem Gesetz werden unter anderem reise- und umzugskostenrechtliche Vorschriften neu gefasst. Dies sind im Einzelnen:

· Artikel 1 – Neufassung des Thüringer Reisekostengesetzes (ThürRKG)

· Artikel 2 – Neufassung des Thüringer Umzugskostengesetzes (ThürUKG).

Die Artikel 1 und 2 sind am ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats, d.h. am 1. Januar 2006 in Kraft getreten.

Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten der Neufassung des Thüringer Reisekostengesetzes und des Thüringer Umzugskostengesetzes wird mit Wirkung vom 1. Januar 2006 die Thüringer Trennungsgeldverordnung (ThürTGV) neu gefasst sowie die Thüringer Auslandsreisekostenverordnung (ThürARV) geändert. Die Verordnungen werden in Kürze im Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet. Einen Vorabdruck der Verordnungstexte erhalten Sie als Anlage zu Ihrer Information. Es wird empfohlen, bis zur Verkündung die Bearbeitung von Trennungsgeldanträgen zurückzustellen.

Durch die Rechtsänderungen ergeben sich folgende wesentliche Neuerungen:

Allgemein:

· Die Möglichkeit einer elektronischen Beantragung der Reisekostenvergütung, Umzugskostenvergütung und des Trennungsgeldes wird aufgenommen.

· Die Frist für die Beantragung der Reisekostenvergütung, Umzugskostenvergütung und des Trennungsgeldes wird von bisher sechs Monaten auf drei Monate verkürzt. 

· Kostenbelege müssen grundsätzlich nicht vorgelegt werden. Die zuständigen Stellen können jedoch allgemein oder im Einzelfall die Belege anfordern. 

Thüringer Reisekostengesetz:

· Die Unterscheidung zwischen Dienstgang und Dienstreise entfällt (bisher: § 2 Abs. 3 ThürRKG). Der Begriff „Dienstreise“ umfasst sodann auch den Dienstgang. Für Dienstreisen am Wohn- oder Dienstort, d.h. die bisherigen Dienstgänge, entfallen weiterhin die Notwendigkeit einer schriftlichen Anordnung bzw. Genehmigung sowie die Gewährung von Tagegeld und Übernachtungskosten.

· Bei Dienstreisen, die mit der Fahrt zwischen Wohnung und Dienststätte verbunden werden, werden als Fahrkosten nur notwendige Mehrkosten erstattet.

· Die bisher dreistufige Staffelung der Wegstreckenentschädigungssätze wird durch eine zweistufige Staffelung ersetzt (§ 5 Abs. 1  und 2 ThürRKG). 

Liegt kein besonderes Interesse an der Benutzung eines privaten Kraftfahrzeuges vor, wird künftig einheitlich die „kleine“ Wegstreckenentschädigung in Höhe von 15 Cent, bei einem zweirädrigen Kraftfahrzeug in Höhe von 7 Cent je Kilometer gezahlt. Bestehen für die Benutzung eines privaten Kraftfahrzeuges erhebliche dienstliche Gründe, wird einheitlich die „große“ Wegstreckenentschädigung in Höhe von 30 Cent, bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen in Höhe von 13 Cent je Kilometer gezahlt. Die Anforderungen an das Vorliegen erheblicher dienstlicher Gründe sind strenger als an das Vorliegen eines triftigen Grundes im Sinne des bisherigen § 6 Abs. 1 Satz 2 ThürRKG. Näheres regeln die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu § 5 ThürRKG, die in Kürze veröffentlicht werden.

Die Wegstreckenentschädigung wird grundsätzlich unabhängig davon gewährt, ob der Dienstreisende selbst oder ein anderer das private Kraftfahrzeug gefahren hat. Sie wird zur Vermeidung von Doppelabfindungen nur dann nicht gewährt, wenn der Dienstreisende von einem anderen Dienstreisenden oder einem Trennungsgeldempfänger mit Anspruch auf Fahrkostenersatz mitgenommen wurde oder er ein dienstliches Beförderungsmittel unentgeltlich nutzten konnte und ohne triftigen Grund nicht in Anspruch genommen hat. 

· Die Mitnahmeentschädigung in Höhe von bisher 2 Cent pro Fahrkilometer wird nicht mehr gewährt (bisher: § 6 Abs. 3 und 4 ThürRKG). Mit den Wegstreckenentschädigungssätzen sind auch die Kosten für die Mitnahme anderer Personen sowie für Gepäck abgegolten.

· Die bisherige Wegstreckenentschädigung in Höhe von 5 Cent pro Kilometer für Strecken, welche mit einem Fahrrad zurückgelegt werden, entfällt (bisher: § 6 Abs. 5 ThürRKG).

· Bei Aus- und Fortbildungsreisen, die nur teilweise im dienstlichen Interesse liegen, wird die bisherige Begrenzung auf die Dauer von zwei Tagen durch eine prozentuale Höchstgrenze i.H.v. 50 vom Hundert ersetzt (§ 15 Abs. 2 Satz 2 ThürRKG).

· Die Auslagenerstattung für Fahrten zwischen Wohnung und Dienststätte aus besonderem dienstlichen Anlass (bisher: § 18 Abs.3 ThürRKG) entfällt.

Bei Dienstreisebeginn vor dem In-Kraft-Treten des Gesetzes wird Reisekostenvergütung nach den bisher geltenden Vorschriften gewährt.

Thüringer Umzugskostengesetz:

· Das Einzugsgebiet einer Dienststelle wird grundsätzlich von bisher 30 km auf nunmehr 50 km festgelegt (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c) ThürUKG); in den Fällen, in denen aus dienstrechtlichen Gründen die Zustimmung des Bediensteten zu der Personalmaßnahme erforderlich ist, bleibt es bei der bisherigen Grenze von 30 Kilometern (§ 1 Abs. 1 Satz 2 ThürUKG).

· Es entfällt die Möglichkeit, die Umzugskostenvergütung im Falle einer Versetzung wegen des Gesundheitszustandes des Berechtigten bzw. der mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Ehegatten oder Kinder zuzusagen (bisher: § 4 Abs. 2 ThürUKG).

· Im Fall der Räumung einer Dienstwohnung wird die Erstattung der Beförderungsauslagen auf die Kosten bis zur Landesgrenze Thüringens begrenzt, wenn die neue Wohnung außerhalb des Freistaates liegt (§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürUKG).
· Eine Erstattung der Beförderungsauslagen für Hausangestellte, die mit dem Berechtigten in häuslicher Gemeinschaft leben, wird nicht mehr gewährt (§ 5 Abs. 3 Satz 3 ThürUKG).

· Die Erstattung der Kosten für Übernachtungen zwischen dem Ein- und Ausladetag sowie für Reisen zum Suchen und Besichtigen der Wohnung entfällt für Umzüge innerhalb Thüringens (§ 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 2 ThürUKG).

· Die Erstattung von Maklergebühren für die Vermittlung einer Mietwohnung und einer Garage für Umzüge innerhalb Thüringens entfällt (§ 8 Abs. 1 ThürUKG).

· Die bisherige Höchstgrenze je Kind für umzugsbedingten zusätzlichen Unterricht (derzeit 630,35 Euro) wird durch einen explizit angeführten Betrag in Höhe von 630 Euro je Kind ersetzt (§ 8 Abs. 2 ThürUKG).

· Zur Vereinfachung der Berechnung wird die Pauschvergütung für sonstige Umzugskosten von der Zahl der berücksichtigungsfähigen umziehenden Personen abhängig gemacht (§ 8 Abs. 3 bis 9 ThürUKG). 

Die Pauschvergütung wird in Höhe von 400 Euro für den Berechtigen festgelegt. Der Betrag erhöht sich für jede weitere berücksichtigungsfähige umziehende Person um 300 Euro. Ist vor und/ oder nach dem Umzug keine Wohnung im Sinne des § 8 Abs. 5 ThürUKG vorhanden, beträgt die Pauschvergütung 150 Euro für den Berechtigten. Der Betrag erhöht sich für jede weitere berücksichtigungsfähige umziehende Person um 115 Euro.

Wurde die Umzugskostenvergütung nach den vor dem In-Kraft-Treten des Thüringer Haushaltsbegleitgesetzes geltenden Vorschriften zugesagt, behält sie mit den für sie geltenden Einschränkungen ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten die neuen Vorschriften für Umzüge, die nach dem In-Kraft-Treten des Gesetzes beendet werden.

Thüringer Trennungsgeldverordnung:

· Die Aufzählung der dienstlichen Maßnahmen, die einen Anspruch auf Trennungsgeld auslösen können, umfasst nun auch Teilabordnungen (§ 1 Abs. 3 Nr. 6 ThürTGV). Somit können nun alle Teilabordnungen – unabhängig vom zeitlichen Anteil – nach den Vorschriften der Thüringer Trennungsgeldverordnung abgefunden werden. Das Rundschreiben des Thüringer Finanzministeriums vom 15. April 2004 (ThürStAnz Nr. 19/2004 S. 1236-1237) ist insoweit nicht mehr anzuwenden. Fahrten, die an einem Kalendertag zwischen den einzelnen Dienststellen der Teilabordnung durchgeführt werden, sind jedoch als Dienstreisen abzurechnen. 

· Das Einzugsgebiet einer Dienststelle wird grundsätzlich von bisher 30 km auf 50 km erweitert (siehe Erläuterungen zu § 3 ThürUKG). Trennungsgeld steht ab 1. Januar 2006 dann nicht mehr zu, wenn die Wohnung auf einer üblicherweise befahrenen Strecke weniger als 50 Kilometer von der neuen Dienststätte entfernt ist (§ 1 Abs. 4 Nr. 1 ThürTGV; Ausnahme: § 9 Abs. 1 ThürTGV).

· Die Dauer für die Gewährung des Trennungsreise-/Trennungstagegeldes wird analog der einkommensteuerrechtlichen Regelungen auf 3 Monate begrenzt (§ 3 Abs. 2 ThürTGV). Die Frist beginnt mit dem Tag der Dienstantrittsreise. 

· Die Reisebeihilfe für Familienheimfahrten wird den Regelungen des Bundes entsprechend nur noch für jeden halben bzw. jeden Kalendermonat gewährt werden (§ 5 Abs. 1 ThürTGV). Die Fristberechnung richtet sich nach den Vorschriften des BGB. Gemäß 
§ 189 Abs. 1 BGB wird unter einem halben Monat eine Frist von 15 Tagen verstanden. 

· Durch den Wegfall der Mitnahmeentschädigung im Reisekostenrecht kann bei täglicher Rückkehr an den Wohnort ebenfalls keine Mitnahmeentschädigung mehr gewährt werden. 

· Die Anrechnung der Auslagen für Fahrten zwischen Wohnung und der bisherigen Dienststätte auf die Fahrtkostenerstattung bei täglicher Rückkehr wird von bisher 0,10 € pro Entfernungskilometer auf 0,15 € pro gefahrenen Kilometer erhöht (§ 6 Abs. 1 ThürTGV). 

Die bisher bestehende Möglichkeit, niedrigere Kosten nachzuweisen, bleibt erhalten. Wurde für die Fahrten zwischen Wohnung und bisheriger Dienststätte eine Zeitfahrkarte genutzt, ist bei der Ermittlung des bisherigen Aufwands für eine Wochenkarte 1/7, für eine Monatskarte 1/30 pro Arbeitstag anzusetzen. 

· Beim Trennungsgeld mit täglicher Rückkehr wird die bisher notwendige verwaltungsaufwendige und fehleranfällige Vergleichsberechnung durch die Festlegung von Höchstbeträgen ersetzt (§ 6 Abs. 3 ThürTGV). Die Kürzung des Höchstbetrages wegen unentgeltlicher Verpflegung wird unabhängig davon vorgenommen, ob an einem Kalendertag nur eine oder alle drei Mahlzeiten unentgeltlich zur Verfügung stehen. 

· Beim Auslandstrennungsgeld entfällt die bisherige Begrenzung der Unterkunftskosten nach Ablauf der 14-Tages-Frist des § 3 Abs. 1 ThürTGV. Die erstattbaren Kosten richten sich nunmehr nach der ortsüblichen Miete und den notwendigen Aufwendungen für eine angemessene Unterkunft (§ 8 Abs. 1 Nr. 3 ThürTGV).

· Die Regelung des bisherigen § 7 b Abs. 2 ThürTGV, nach der sich das Trennungstagegeld bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen auf 75 vom Hundert reduziert, entfällt. Gleichwohl bleibt die Reduzierung des Trennungsreisegeldes auf 75 vom Hundert bestehen (§ 9 Abs. 2 ThürTGV).

Soweit für Maßnahmen, die vor dem 1. Januar 2006 begonnen haben, nach dem bis dahin geltenden Recht ein Anspruch auf Trennungsgeld bestand und mit dem In-Kraft-Treten der neuen Trennungsgeldverordnung ab 1. Januar 2006 nicht mehr besteht (z. B. durch die Ausweitung des Einzugsgebietes), wird Trennungsgeld bis zum Ablauf des 31. März 2006 bei Vorliegen der Voraussetzungen nach bisherigem Recht weiter gewährt. Dies gilt auch dann, wenn das Trennungsgeld am 1. Januar 2006 noch nicht bewilligt war. Die Höhe des Trennungsgeldes richtet sich jedoch für Abrechnungszeiträume ab dem 1. Januar 2006 nach dem neuen Recht. Eine Aufhebung der Trennungsgeldbewilligungen ist bei Verwendung der Vordrucke des Thüringer Finanzministeriums nicht erforderlich, da hierin ausgeführt ist, dass die Bewilligung nur so lange gültig bleibt, als der Anspruch auf Trennungsgeld nicht durch Änderung der Rechtslage oder nach § 8 ThürTGV endet. 

In den Fällen einer vor dem 1. Januar 2006 begonnenen dienstlichen Maßnahme ist für den Grundantrag auf Trennungsgeld die bisherige Ausschlussfrist von 6 Monaten maßgebend. Unabhängig davon findet die Ausschlussfrist von 3 Monaten (§ 11 Abs. 1 Satz 4 ThürTGV) auf Forderungsnachweise für die Kalendermonate Anwendung, die nach dem 1. Januar 2006 begonnen haben. 

Thüringer Auslandsreisekostenverordnung:

Aufgrund der Änderungen im Thüringer Reisekostengesetz ergeben sich Folgeänderungen in den entsprechenden Verweisen der Thüringer Auslandsreisekostenverordnung auf das Thüringer Reisekostengesetz.

Bei Dienstreisebeginn vor Inkrafttreten wird auf Antrag Reisekostenvergütung nach den bisher geltenden Rechtsvorschriften weitergewährt, wenn dies für den Berechtigten günstiger ist.

Ich bitte, den jeweils nachgeordneten Bereich zu informieren. Das Thüringer Innenministerium wird gebeten, die Kommunen entsprechend zu unterrichten. 

Dieses Rundschreiben wird im Thüringer Staatsanzeiger veröffentlicht.

Im Auftrag

gez.

Sven Pilch

Anlage

2.
absenden

3.
Z.d.A. 
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Dienstgebäude
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 Linien 15, 20 und 50 „Häßlerstraße“

SONDZEICHEN 211 \f "Symbol" 03.2005
Gleitende Arbeitszeit
Bitte Besuche und Anrufe möglichst in den Kernzeiten MO-DO: 08.30-12.00 Uhr und 13.30-16.00 Uhr, FR: 08.30-12.30 Uhr


Telekontakte
Zentrale: (03 61) 37-900 SONDZEICHEN 183 \f "Symbol"  FAX: (03 61) 37-96 650

E-Mail
Poststelle@tfm.thueringen.de


Bankverbindung
Deutsche Bundesbank Erfurt, BLZ 820 000 00, Kto. 820 015 00 SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" Landesbank Hessen-Thüringen, BLZ 50050000, Kto. 3001111214

(Staatshauptkasse)
Postbank Frankfurt am Main, BLZ 500 100 60, Konto 477031-606
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